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FORMVORSCHRIFTEN SIND
SCHUTZVORSCHRIFTEN

Während Vertreter der Mieterinteressen immer mehr Formvorschriften zum Schutz der
Mieter fordern, beschweren sich Vertreter der Vermieterinteressen über die Formflut.

Der nachfolgende Beitrag beschäftigt sich nicht mit Sinn oder Unsinn von Formularen,
sondern plädiert für die strenge Einhaltung von Formvorschriften.

Das Bundesgericht hielt fest, das

Mietrecht sei ein vom Formalismus

geprägtes Rechtsgebiet, in dem es ange-
zeigt erscheine, Formvorschriften streng
zu handhaben.' Anderseits lässt auch das

Bundesgericht Ausnahmen zu. Sobald

Gerichte in den Bereich des überspitzten
Formalismus übergehen, entschied das

oberste Gericht mehrfach, dass das Fest-

halten an Formalitäten nicht dazu führen
dürfe, dass einem Bürger ohne fundierte
Rechtskenntnisse der Rechtsweg trotz be-

gründetem Anspruch verwehrt werde. Es

empfiehlt sich jedoch grundsätz-
lieh, Formvorschriften zu ken-

nen und rigoros anzuwenden,

um berechtigte Ansprüche auch

durchsetzen zu können.

dem sollte ein allfälliger Mietzinsvorbe-
halt im Sinne von Art. 18 VMWG begrün-
det auf dem Formular vermerkt sein.

Enthält das Formular keine Begrün-
dung, ist der Anfangsmietzins nichtig. In
der Folge wird der Richter im Falle einer
Anfechtung den Mietzins festlegen, wo-
bei dieser im Sinne einer Pönalisierung
unter dem vom Vermieter geltend ge-
machten Mietzins liegen wird. Vergisst
jedoch eine Vermieterin, das Formular
abzugeben, so kann sie dies gemäss Bun-
desgericht innert 30 Tagen nachholen.*

Anfangsmietzins
Die Kantone Waadt, Genf, Neu-

enburg, Freiburg, Zug, Nidwal-
den und Zürich kennen seit 2013

das Formular zur Mitteilung des

Anfangsmietzinses. Es ist damit

zu rechnen, dass weitere Kanto-

ne diesem Beispiel folgen. Aus-

serdem läuft eine Vernehmlas-

sung des Bundesrats zur Ände-

rung des Mietrechts, welche die

Ausdehnung der Formularpflicht auf
sämtliche Kantone vorsieht.

Erhöht man den Mietzins bei einer

Neuvermietung, so ist diese Erhöhung zu

begründen. Wichtig dabei ist, dass relati-

ve Erhöhungsgründe nicht mit absoluten
vermischt werden dürfen. Eine Anpas-

sung an die Quartierüblichkeit kann
demnach nicht mit einer Aufrechnung
der Teuerung kombiniert werden. Meiner
Meinung nach sollten aber Eventualfor-

mulierungen zulässig sein. «Falls sich die

Quartierüblichkeit nicht beweisen lässt,

kommt der Erhöhungsgrund der Mehr-

leistungen zum Tragen.» Die Begründung
hat grundsätzlich auf dem amtlichen For-

mular zu erfolgen und nur in Ausnahme-
fällen auf einem Begleitschreiben, wobei
im Formular ausdrücklich auf das Be-

gleitschreiben zu verweisen ist. Ausser-

MYRIAM VORBURGER, RECHTSDIENST

Telefonische Auskünfte: 044 360 28 40
Mo-Do 8:30-11:30 Uhr

Formulare bei Änderungen
Für die Mitteilung von Vertragsänderun-
gen muss ebenfalls ein amtlich geneh-
migtes Formular verwendet werden. Der
darin zwingend festzuhaltende Inhalt er-
gibt sich aus Art. 19 VMWG. Unter ande-

rem muss das Formular eine Begründung
für die Vertragsänderung enthalten. Nicht
selten werden aber bei umfassenden Sa-

nierungen neue Mietverträge ausgestellt.
Die Mieter unterzeichnen damit eigent-
lieh eine einvernehmliche Mietzinserhö-
hung, die nicht der Formularpflicht un-
terliegt. Das wird von Gerichten als eine

Umgehung der Schutznorm von Art. 269
Abs. 2 OR angesehen. Die Vermieter soll-
ten sich deshalb absichern, so dass sie im
Streitfall nachweisen können, dass die
Mieterschaft über ihre Rechte (Anfech-

tung der Erhöhung, Anfechtungsbehör-

de) informiert wurde und nicht nur unter
dem Druck einer Kündigung zugestimmt
hat.* Bei einer formungültigen Mietzins-
erhöhung kann der Mieter noch nach Jah-

ren darauf zurückkommen und die Diffe-
renz zurückfordern. Bei Sanierungen und
hernach formungültig mitgeteilten Miet-
zinserhöhungen kann dies zu grossen
RückZahlungsverpflichtungen führen.

(Un)Zulässigkeit von Faksimile-
Unterschriften
Eine Faksimileunterschrift ist bei Miet-

zinserhöhungen heute noch
nicht zulässig. Der Bundesrat hat
aber am 28. Mai 2014 eine ent-
sprechende Mietrechtsänderung
in die Vernehmlassung ge-
schickt. Jedoch wurde in einem
Entscheid des Bundesgerichts
festgehalten, dass ein mit Faksi-

mileunterschrift unterzeichne-
tes Formular mit einer Mietzins-

erhöhung, der die Parteien über
Jahr und Tag ausnahmslos ge-
folgt sind und deren Gültigkeit
nicht angezweifelt wurde, nicht
dazu führen kann, dass der Mie-
ter nach Jahren den Differenzbe-

trag zurückfordern kann, auch

wenn er die Formungültigkeit erst dann
entdeckt." Bei Kündigungen wird aber die
Faksimileunterschrift in nächster Zeit
nicht eingeführt werden. Einerseits mag
dies gerechtfertigt sein, da eine Kündi-

gung individuell ausgesprochen werden
sollte. Andererseits sollte bei Massenkün-

digungen aufgrund von Ersatzneubau-

ten, also Kündigungen aufgrund objekti-
ver Kriterien, eine analoge Anwendung
geprüft werden.

Es empfiehlt sich aus all diesen Grün-
den, die Formvorschriften im Mietrecht
ausnahmslos zu befolgen. Formvorschrif-
ten schützen die Mieterschaft. Deren Ein-
haltung schützt die Vermieterschaft.
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